[image: image1.jpg]


Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Weiterbildung (WeBiG):

Entwurf der SVEB-Stellungnahme: Erste Version des SVEB-Vorstandes vom 11. Januar 2012

Vorbemerkung

Diese Version ist ein provisorischer ENTWURF. Sie wird den SVEB-Mitgliedern als Diskussionsbasis zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder sind aufgefordert, sich kritisch mit dem Gesetzesentwurf auseinanderzusetzen und beim Bund eine eigene Stellungnahme einzureichen.

Die SVEB-Geschäftsstelle nimmt Rückmeldungen und Anregungen der Mitglieder zur SVEB-Stellungnahme gern bis am 5. März 2012 entgegen. Danach wird der Vorstand seine definitive Stellungnahme verabschieden und beim Bund einreichen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis am 13. April 2012.

Die Informationen des Bundes zur Vernehmlassung finden Sie auf: www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00105/index.html?lang=de

Kontakt für Rückfragen zum Entwurf der SVEB-Stellungnahme: 

SVEB Geschäftsstelle, Irena Sgier, irena.sgier@alice.ch, Tel. 044 319 71 59
Stellungnahme zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit, zum Vorentwurf des Bundesgesetzes über die Weiterbildung (WeBiG) Stellung nehmen zu können. Der Schweizerische Verband für Weiterbildung SVEB engagiert sich seit über 40 Jahren für eine gesetzliche Reglung der Weiterbildung auf Bundesebene. In dieser Absicht haben wir Ende 2009 selbst einen konsensfähigen Gesetzesentwurf vorgelegt (Entwurf Reichenau), der bei öffentlichen und privaten Anbietern und Organisationen der Weiterbildung breite Akzeptanz fand. Dieser Entwurf umfasst aus unserer Sicht alle Bereiche, die das WeBiG abdecken muss, um den Auftrag von Art. 64a BV zu erfüllen.

Wir anerkennen die gute Arbeit der Expertenkommission, weisen aber nochmals darauf hin, dass die Zusammensetzung der Kommission nicht unseren Vorstellungen entsprach. Der Einbezug von Fachleuten aus der Weiterbildungspraxis hätte den Praxisbezug des WeBiG wesentlich verbessern können. 

Der Vorentwurf (VE) nimmt viele unserer Anliegen auf, er weist aber auch gravierende Mängel auf. Wenn diese Mängel nicht behoben werden, muss das WeBiG seinen eigenen Anspruch verfehlen, das lebenslange Lernen im Bildungsraum Schweiz zu stärken (Art. 1). 

Der Weiterbildungsbereich spielt im Bildungsraum Schweiz eine zentrale Rolle. Wie die Erhebungen des Bundesamtes für Statistik zeigen, liegt die Teilnahmequote an Weiterbildungskursen seit 15 Jahren konstant bei ca. 40%. Das heisst, jedes Jahr besuchen 40% der Erwachsenen mindestens 1 Weiterbildungskurs. Pro Jahr sind das ca. 2 Millionen Menschen. Wir erwarten, dass das WeBiG gute Rahmenbedingungen für ein transparentes, konsumentenfreundliches Weiterbildungssystem schafft. 

1. Gesamteindruck des Vorentwurfs (VE)

Der Vorentwurf (VE) erfüllt in minimaler Weise den Verfassungsauftrag. Er enthält zu jedem der drei Absätze von Art. 64a BV Bestimmungen. Der VE besticht durch knappe Regelung von technokratischer Eleganz. Fast alle Bereiche, Fragen und Besonderheiten der Weiterbildung sind irgendwie angesprochen und aufgenommen. Einverstanden sind wir auch mit der Formulierung der Ziele.

Dennoch ist es auf der Basis dieses VE nicht möglich, die Entwicklung der Weiterbildung in der Schweiz wirksam und zukunftsfähig zu fördern. Um dies leisten zu können, muss das WeBiG den Weiterbildungsbereich klar als eigenständigen Bildungsbereich fassen. 

Einige wichtige Anliegen sind im VE gut gelöst, so die Themen Chancengleichheit  und Grundkompetenzen. Andere für den Weiterbildungsbereich prioritäre Anliegen jedoch fehlen oder sind nur rudimentär berücksichtigt. Dazu gehören insbesondere die Transparenz, die Regelung von Weiterbildungsabschlüssen sowie die Durchlässigkeit zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen. Von lebenslangem Lernen kann erst gesprochen werden, wenn alle diese Lernformen berücksichtigt und integrativ miteinander verknüpft sind.

2. Allgemeine Anregungen zum Text des Vorentwurfs

Der SVEB fordert in den folgenden  Bereichen wesentliche Ergänzungen bzw. Änderungen: 

· Weiterbildungsbegriff: Die Umschreibung des lebenslangen Lernens durch die Kategorien formale, nicht-formale und informelle Bildung ist für  uns nachvollziehbar und akzeptabel. Nicht nachvollziehbar ist hingegen, dass Weiterbildung in Art. 3 Abs. 3 VE ausschliesslich auf nicht-formale Bildung beschränkt werden soll. Weiterbildung  findet ja auch im Rahmen der formalen und der informellen Bildung statt. Im Sinne  der üblichen Begrifflichkeit  umfasst die Weiterbildung das gesamte lebenslange Lernen erwachsener Personen, sofern es nicht im Rahmen einer formalen Ausbildung stattfindet. Da das WeBiG den Auftrag der BV  zu erfüllen hat, «Grundsätze über die Weiterbildung» festzulegen, muss es die gesamte Weiterbildung – also die nicht-formale, die formale und die informelle Weiterbildung – regeln. Nur auf diese Weise kann die Weiterbildung in allen Erscheinungsformen systemisch erfasst werden. Nur so wird das Begriffsgerüst geschaffen,  um künftige Entwicklungen in diesem dynamischen Bildungsbereich  zu bewältigen. Nur so kann der Staat beispielsweise künftig Weiterbildungsabschlüsse anerkennen, die auf nicht-formalen, nicht staatlich geregelten Angeboten beruhen. Dies ist heute bereits bei den Berufs- und Höheren Fachprüfungen der Fall. Ähnliches könnte sich künftig zum Beispiel bei den Cambridge-Zertifikaten für Sprachen ergeben (diese sind in vielen Ländern bereits staatlich anerkannt, obwohl die zugehörigen Kurse nicht zu den formalen Systemen gehören). Mit der im VE vorgeschlagenen Definition  «Weiterbildung = nicht-formale Bildung ohne anerkannten Abschluss» kann das WeBiG solche für die Mobilität sehr wichtigen Entwicklungen nicht integrieren. Dieser Ansatz in Art. 3 Abs. 3 VE verunmöglicht zudem die wichtigen Bestrebungen, Qualität und Transparenz der nicht-formalen Weiterbildung zu verbessern, indem für die Abschlüsse Qualitätsstandards verlangt werden. Dabei ist zu beachten, dass staatliche Definition von Standards oder Anerkennung von Abschlüssen in keiner Weise auch eine finanzielle Beteiligung des Staats an den entsprechenden Bildungsgängen nach sich ziehen muss.

· Transparenz: Der Mangel an Transparenz gehört unbestrittenermassen zu den wichtigsten Probleme des Weiterbildungsbereichs überhaupt. Hier muss das WeBiG Lösungen anbieten. Das WeBiG muss Kosten- und Markttransparenz in der Weiterbildung sicherstellen. Weiterbildungs-NutzerInnen und Arbeitgeber müssen wissen, was hinter den Angeboten steckt und was die Abschlüsse wert sind. Aus unserer Sicht sollte die Förderung der Transparenz über die Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen und Abschlüssen erfolgen. Dabei sollten im Interesse eines zukunftsfähigen Bildungsraumes Schweiz auch internationale Entwicklungen berücksichtigt werden. So ist beispielsweise nicht einzusehen, warum der Schweizerische Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) sich auf das formale Bildungssystem beschränkt. Der Europäische Qualifikationsrahmen, der dem NQR zugrunde liegt, soll mit seinem Niveausystem Transparenz und Mobilität in Europa ermöglichen. Es ist realitätsfern und macht keinen Sinn, diese Mobilität im Fall der Schweizer Bevölkerung nur für formale Abschlüsse zu gewährleisten (vgl. Änderungsvorschläge Art. 1 Abs. 2, Art. 6 Abs. 3bis, Art. 7).

· Abschlüsse: Es gehört zu den zentralen Anliegen des Weiterbildungsbereichs, die Intransparenz der Abschlüsse abzubauen. Die aktuelle Situation ist für die WeiterbildungsteilnehmerInnen absolut undurchschaubar. Die KonsumentInnen haben keinerlei Anhaltspunkt für die Beurteilung, was ein privater Weiterbildungsabschluss wert ist und wo er an formale oder non-formale Aus-/Weiterbildungen angerechnet werden kann. So gibt es beispielsweise zahllose Zertifikate für non-formale Computerkurse. Will aber jemand, der solche Kurse besucht hat, später einen Abschluss im Informatikbereich erreichen, hat er/sie keine Ahnung, ob das Zertifikat der Schule X oder eher das der Schule Y eine Chance auf Anerkennung hat und auf welcher Niveaustufe die Anerkennung möglich ist. Die Forderung nach Transparenz ist dringend. Das WeBiG muss hierzu Lösungen anbieten. 

· Weiterbildungskonferenz: Es ist nicht sinnvoll, dieses Gremium als blosses Beratungsgremium für das BBT zu konzipieren. Um die Ziele des WeBiG zu erreichen, braucht es ein repräsentativ zusammengesetztes Organ mit eigenen Entscheidungskompetenzen. In der Weiterbildungskonferenz müssen die wichtigsten gesamtschweizerischen Verbände und Organisationen der Weiterbildung vertreten sein (Vgl. Änderungsvorschläge zu Art. 21).

· Qualitätssicherung: Zur Sicherung der Qualität in der Weiterbildung gehören neben den in Art. 6 Abs. 2 VE genannten Bereichen auch die inhaltliche und methodisch-didaktische Qualität der Weiterbildungen (Angebote). Wir schlagen in diesem Sinn einen Ergänzungsartikel 6bis (neu) vor.

· Anrechnung von Bildungsleistungen: Wir begrüssen Art. 7 VE. Der Bezugsrahmen der Anerkennung – die formale Bildung gemäss Art. 3 Abs. 2 VE – ist jedoch klar zu eng und zu einseitig. Nötig ist zusätzlich die Möglichkeit, auch im nicht-formalen Bildungsbereich Anerkennungen vornehmen sowie eigenständige Weiterbildungsabschlüsse anerkennen zu können. 

3. Einzelne Forderungen zum Text des Vorentwurfs

	WeBiG-Artikel
	Änderungsvorschläge SVEB
	Bemerkungen

	1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 


	
	

	Art. 1 Zweck und Gegenstand 

1 Mit diesem Gesetz soll das lebenslange Lernen im Bildungsraum Schweiz gestärkt werden. 


	Zusatz:

„Lebenslanges Lernen dient der Selbstentfaltung der Menschen und ermöglicht ihnen, in der Familie Aufgaben zu erfüllen, an der Gesellschaft teilzuhaben, in der Wirtschaft zu bestehen und den technologischen Wandel zu bewältigen.“
	Der unbestimmte Begriff des „Lebenslangen Lernens“ soll mit den wichtigsten Inhalten gefüllt werden, um fassbar zu werden.

	2 Dieses Gesetz: 

a. legt Grundsätze über die Weiterbildung fest; 

b. regelt und fördert die Entwicklung der Weiterbildung; 

c. regelt und fördert den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener; 

d. regelt die Verantwortlichkeiten und den Vollzug im Weiterbildungsbereich. 
	Zusatz: 

„e. regelt und fördert die Transparenz der Angebote und Abschlüsse im Weiterbildungsbereich.“
	Transparenz herzustellen ist eines der wichtigsten Anliegen an ein WeBiG. Sie bringt den an Weiterbildung Interessierten direkt Nutzen und fehlt heute weitgehend.

TeilnehmerInnen und Arbeitgeber müssen wissen, was hinter den Angeboten steckt und was die Abschlüsse wert sind

	3 Im Übrigen regelt und fördert der Bund die Weiterbildung über die Spezialgesetzgebung. 
	
	

	Art. 2 Geltungsbereich 

1 Dieses Gesetz gilt für den gesamten Bereich der Weiterbildung, soweit die nachfolgenden Bestimmungen keine andere Regelung vorsehen. 
	
	

	2 Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der gemeinsamen hochschulpolitischen Organe, im Rahmen der Grundsätze dieses Gesetzes einheitliche Rahmenvorschriften über die Weiterbildung im Hochschulbereich zu erlassen und die Koordination sicherzustellen. 
	
	

	Art. 3 Begriffe 

1 Das lebenslange Lernen umfasst die formale, die nicht-formale und die informelle Bildung. 
	Art. 3 Lebenslanges Lernen
	Da wir im Folgenden einen zusätzlichen Art. 3bis vorschlagen, der die Weiterbildung begrifflich fasst, ist das Marginale von Art. 3 VE anzupassen. 

	2 Die formale Bildung ist die staatlich geregelte Bildung, die: 

a. in der obligatorischen Schule stattfindet; oder 

b. zu einem der folgenden Abschlüsse führt: 

1. zu einem Abschluss der Sekundarstufe II, einem Abschluss der höheren Berufsbildung oder einem akademischen Grad, 

2. zu einem Abschluss, der Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit bildet. 
	
	Es ist wichtig, dass dort, wo ein Abschluss geregelt ist, jedoch nicht die Vorbereitung dafür (wie bei den Berufs- und Höheren Fachprüfungen der Fall), auch die Vorbereitungskurse als formale Bildung gelten und im Quervergleich mit vergleichbaren Bildungsgängen öffentlich mitfinanziert wird. 

Diese Kurse sind über das BBG zu regeln.

	3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung. 
	3 Die nicht-formale Bildung (Weiterbildung) ist die strukturierte Bildung ausserhalb der formalen Bildung.
	Weiterbildung findet im formalen, non-formalen und informellen Bereich statt, vgl. unten Art. 3bis (neu).

	4 Die informelle Bildung ist das Lernen ausserhalb strukturierter Bildung. 
	
	

	Art. 3bis
	Art. 3bis (neu) Weiterbildung

1 Weiterbildung findet im formalen, nicht-formalen und informellen Bereich statt.

2 Durch Weiterbildung erwerben, erhalten, vertiefen und erweitern Personen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, um ihr Leben selbstverantwortlich zu führen, an der Gesellschaft teilzuhaben und in der Arbeitswelt zu bestehen oder ihre beruflichen Chancen zu erhöhen.

3 In Ergänzung der Volksschule, der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe ist die Weiterbildung ein eigenständiger Bereich des schweizerischen Bildungswesens.


	Mit diesem Artikel soll Weiterbildung als Tätigkeit der Einzelnen, als Form der Bildung und als quartärer Bereich des Bildungswesens definiert werden. Damit wird dem Zweck des WeBiG Rechnung getragen, der eine positive und ausdrückliche Umschreibung seines Gegenstands erfordert. Es wird geklärt, in welchen Formen Weiterbildung stattfinden kann. Schliesslich wird deutlich gemacht, dass alle Angebote der Weiterbildung zusammengenommen einen eigenständigen Bereich im Bildungssystem ausmachen: den Quartärbereich, der nicht oben an den Tertiärbereich anschliesst, sondern die individuellen Bildungsgänge der Erwachsenen   durch alle Bildungsstufen hindurch ermöglicht. 

	Art. 4 Ziele 

Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen die folgenden Ziele in der Weiterbildung: 

a. die Initiative der Einzelnen, sich weiterzubilden, zu unterstützen; 

b. Voraussetzungen zu schaffen, die allen Personen die Teilnahme am lebenslangen Lernen ermöglichen; 

c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen und die öffentlich-rechtlichen und privaten Anbieter von Weiterbildung zu schaffen und namentlich für eine hohe Qualität, Durchlässigkeit, Transparenz und für einen chancengleichen Zugang zu sorgen; 

d. die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten Weiterbildung  sicherzustellen; 

e. bei der internationalen Entwicklung der Weiterbildung eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erreichen. 
	Der Bund verfolgt gemeinsam mit den Kantonen und den Anbietern die folgenden Ziele in der Weiterbildung:

c. günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen und die öffentlich-rechtlichen und privaten Anbieter von Weiterbildung zu schaffen und namentlich für eine hohe Qualität, Durchlässigkeit, Transparenz und Information sowie für einen chancengleichen Zugang zu sorgen;
	Bund und Kantone können diese Ziele nicht allein erreichen, da sie nur für einen geringen Teil des Weiterbildungsangebots selbst verantwortlich sind. Es ist unmöglich, günstige Rahmenbedingungen für die Einzelnen sowie für öffentliche und private Anbieter zu schaffen, ohne mit den wichtigsten Akteuren des Weiterbildungsbereichs zusammenzuarbeiten.

Es ist unklar, welche Bedeutung der Artikel für die Kantone hat: Sind sie zu allem in gleichem Mass wie der Bund verpflichtet? Sind sie nur in Zusammenarbeit mit dem Bund verpflichtet? Können sie sich einzelne Ziele auswählen? Gilt im Zweifelsfall, was der Bund will – oder wozu einzelne Kantone in unterschiedlicher Art Hand bieten? Bleibt der Artikel nicht hinter dem Auftrag der BV zurück, der bestimmt: „Der Bund erlässt Grundsätze“?

Zu c: Der Zugang der Einzelnen zur Weiterbildung kann nur gewährleistet werden, wenn umfassende Informationen zum Angebot öffentlich und in benutzerfreundlicher Form verfügbar sind.



	2. Abschnitt: Grundsätze 

Art. 5 Verantwortung 

1 Der einzelne Mensch trägt für sich die Verantwortung, sich weiterzubilden. 
	
	

	2 Die öffentlichen und die privaten Arbeitgeber begünstigen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
	
	Bei ArbeitnehmerInnen, die einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) angeschlos​sen sind, kann das Recht auf Weiterbildung (Bsp. Bildungsurlaub) über den GAV und bi- oder tripartite Fonds geregelt werden, bei den übrigen 50% ist der Anspruch über andere Formen sozialpartnerschaftlicher Vereinbarungen oder über den individuellen Arbeitsvertrag zu regeln.
(Provisorische Stellungnahme. Der Antrag wird bis zur definitiven SVEB-Stellungnahme nochmals diskutiert)

	3 Bund und Kantone tragen in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und zur privaten Initiative dazu bei, dass sich Personen ihren Fähigkeiten entsprechend weiterbilden können. 
	
	

	4 Sie regeln die Weiterbildung, soweit die Erfüllung öffentlicher Aufgaben dies erfordert. 
	
	

	Art. 6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 

1 Bund und Kantone unterstützen Verfahren der Qualitätssicherung und der Qualitätsentwicklung. 
	
	

	2 Die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung sind insbesondere in den folgenden Bereichen sicherzustellen: 

a. in den Lernprogrammen; 

b. bei der Qualifikation der Ausbildnerinnen und Ausbildner; 

c. in den Qualifikationsverfahren; 

d. bei der Information über die Angebote. 
	
	

	3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) kann gestützt auf den Vorschlag der Weiterbildungskonferenz (Art. 21) Richtlinien erlassen für die Qualitätssicherung und die Qualitätsentwicklung der Weiterbildung sowie für deren Nachweis. 
	
	

	
	Zusätzlicher Absatz 3bis (neu):

Das BBT erlässt zudem Richtlinien zur Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit von Bildungsgängen und Abschlüssen in der Weiterbildung.
	Damit wird eine wichtige Lücke geschlossen. Transparenz ist für die NutzerInnen von Weiterbildung und für die Arbeitgeber unabdingbar. Die Zuständigkeit für entsprechende Richtlinien muss beim Bund liegen. 

	4 Bund und Kantone sorgen für eine hohe Qualität der Weiterbildung, für die sie zuständig 

sind. 
	
	

	Art. 6bis
	Art. 6bis (neu) Kompetenznachweis und  Anerkennung von Abschlüssen

1 Weiterbildung, und bei modularem Aufbau jedes Modul, schliesst in der Regel mit einem Kompetenznachweis. 

2 Eine Kombination von Kompetenznachweisen kann zu einem Weiterbildungsabschluss führen.

3 Der Bundesrat regelt die Mindestanforderungen für die eidgenössische Anerkennung eines Abschlusses. Er kann Trägerschaften gesamtschweizerischer Weiterbildungsangebote ermächtigen, selber eidgenössisch anerkannte Abschlüsse zu verleihen.
	Kompetenznachweise spielen eine wichtige Rolle bei der Anerkennung von Lernleistungen sowie bei der Transparenz und Durchlässigkeit des Bildungssystems. Um auch die internationale Anerkennung von Weiterbildung zu verbessern, sollten EU-kompatible Credit-Systeme berücksichtigt werden (Bsp. ECVET)

Es geht jedoch nicht darum, die Weiterbildung zu bürokratisieren. Kompetenznachweise sind keine zwingende Vorgabe für jedes Angebot. So kann beispielsweise im Fall von Kurzkursen vielfach auf Nachweise verzichtet werden. Kompetenznachweise müssen aber verfügbar sein, wenn die Möglichkeit besteht, dass eine Weiterbildung für einen Abschluss angerechnet werden könnte. Im Fall der validation des acquis sind Kompetenznachweise zwingend nötig.

Zu 3: Diese Regelung sollte analog zu den Regelungen erfolgen, die in der höheren Berufsbildung üblich sind (Bsp. Höhere Fachprüfungen). Der Bundesrat kann Trägerschaften zur Verleihung eidg. anerkannter Abschlüsse ermächtigen, wenn dies von den Trägerschaften gewünscht wird. Die Zusammensetzung der Trägerschaften kann je nach Fachbereich unterschiedlich sein. Die Abschlüsse sind in der Regel unter dem Niveau des Tertiär B anzusiedeln.


	Art. 7 Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung 

1 Bund und Kantone sorgen mit ihrer Gesetzgebung für transparente und möglichst gleichwertige Verfahren zur Anrechenbarkeit von Weiterbildung und informeller Bildung an die formale Bildung. 
	Art. 7 Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen

1 Die in nicht-formaler und informeller Bildung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können in Form von Weiterbildungsabschlüssen anerkannt und/oder an die formale Bildung angerechnet werden.
	Es darf bei der validation des acquis als Bezugsrahmen nicht nur die formale Bildung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VE geben. Wichtig ist auch eine Anerkennung in Form eigenständiger Weiterbildungsabschlüsse. Bei der Anerkennung und auch der Anrechnung (nicht lediglich der „Anrechenbarkeit“) ist den international geregelten Niveaustufen (z.B. bei Sprachen) bzw. dem europäischen Qualifikationsrahmen und dem nationalen Qualifikationsrahmen Rechnung zu tragen – und deren Entwicklung zu berücksichtigen.

	2 Sie bezeichnen die Organe, welche die Kriterien für die Anrechenbarkeit festlegen und für die Transparenz sorgen. 


	2 … welche die Kriterien für die Anrechnung festlegen und … 
	Siehe Kommentar zu Abs. 1 oben.

	Art. 8 Verbesserung der Chancengleichheit 

Bund und Kantone sind bestrebt, mit der von ihnen geregelten oder unterstützten Weiterbildung insbesondere: 

a. die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu verwirklichen; 

b. den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung zu tragen; 

c. die Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu erleichtern; 

d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen zu verbessern. 


	d. die Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen nachhaltig zu verbessern. 


	Die Bestimmung wird begrüsst. Es fragt sich allerdings, welche praktische Bedeutung ihr innewohnt. Kann gestützt darauf eine Person klagen, z.B. aufgrund von Buchstabe d, weil sie vom Betrieb als geringqualifizierte weniger Gelegenheit zur Weiterbildung erhält als höherqualifizierte? Bei wem wäre die Klage anzubringen? Und welches Verhältnis besteht bezüglich Buchstabe a zwischen dem WeBiG und der Gleichstellungsgesetz?

Zu d: Die Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit von geringqualifizierten Personen (Bsp. Erwerbslose) darf sich nicht auf die rasche Integration in den Arbeitsmarkt beschränken. Chancengleichheit ist für diese Zielgruppe nur durch eine nachhaltige Verbesserung ihrer Kompetenzen möglich.

	Art. 9 Vermeidung von Wettbewerbsverfälschungen 

1 Die staatliche Durchführung, Unterstützung oder Förderung von Weiterbildung darf den wirksamen Wettbewerb nicht verfälschen. 


	Zusatz:

… nicht verfälschen. Dabei sind auch die Qualität und Spezialität der Angebote zu berücksichtigen.
	Es darf nicht nur der Preis, sondern es muss das Preis-Leistungsverhältnis berücksichtigt und verglichen werden. Reiner Preiswettbewerb von Angeboten, die im übrigen nicht transparent sind, kann zu sparbedingten Qualitätseinbussen führen (z.B. durch Anstellung billiger Lehrpersonen ohne fachdidaktische und methodische Grundausbildung, durch Qualitätsdifferenzen bei den Lernunterlagen, bei der Betreuung, bei Leistungs- und Kompetenznachweisen etc).
 
Der wettbewerbsrechtliche Begriff des „wirksamen Wettbewerbs“ bedarf der Interpretation, in der Regel durch die Wettbewerbsbehörde oder ein Zivilgericht. Diese sind nicht spezialisiert auf Bildungsgüter. Die Definition und Marktabgrenzung des Wettbewerbs enthält breite Ermessensspielräume. Deshalb muss der Gesetzgeber im WeBiG klarer definieren, nach welchen Kriterien der Wettbewerb zu beurteilen ist.

	2 Öffentlich-rechtliche und staatlich unterstützte Bildungsanbieter haben für ihre Weiterbildungsangebote, die in Konkurrenz stehen zu Weiterbildungsangeboten nicht subventionierter privater Anbieter, Marktpreise zu verlangen. Sie haben im betrieblichen Rechnungswesen Kosten und Erträge der einzelnen Bildungsangebote auszuweisen. 


	Zusatz:

2 … Marktpreise zu verlangen. Qualität und Spezialität der Angebote sind bei Marktpreisvergleichen zu berücksichtigen. Sie haben …


	Die Qualität betrifft den Miteinbezug der Qualifikation der Lehrpersonen, der Bildungsgänge, der Lernmaterialien, die Resultate der Qualitätsüberprüfung etc. 

Die Spezialität betrifft die berufs- oder sektorspezifische Zuschneidung des Bildungsangebots: Zum Beispiel sind allgemeine Bildungsgänge in der Informatik anders zu beurteilen als berufsspezifisch zugeschnittene Bildungsgänge gleicher Stufe für die Polymechaniker, oder für die Bankfachleute, oder für die Finanzcontroller (= Spezialität der Ausbildung).

Generell: Art. 9 ist hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher Praxis und der Konsequenzen für die Bildungslandschaft nicht durchdacht und zu schematisch formuliert.

	3 Eine Quersubventionierung der staatlich durchgeführten, unterstützten oder geförderten Weiterbildungsangebote ist nicht zulässig, soweit sie nicht gesetzlich vorgesehen ist. 


	Zusatz:

3 … nicht gesetzlich vorgesehen sind. Bund und Kantone können zur Sicherstellung bestimmter Angebote im öffentlichen Interesse Ausnahmen zulassen.
	Der Zusatz verdeutlicht, was gesetzlich vorgesehen werden kann. Es muss möglich sein, Angebote besonders im Bereich der Nachholbildung, die eine öffentliche Aufgabe darstellt, für die Menschen günstig anbieten zu können.
(Provisorische Stellungnahme. Der Antrag wird bis zur definitiven SVEB-Stellungnahme nochmals diskutiert)

	
	4 (neu) Die Wettbewerbsbehörde stützt sich bei der Beurteilung der Marktabgrenzung und des wirksamen Wettbewerbs auf die Beurteilung der Spezialität und Qualität durch die betroffenen Kantone oder den Bund. 
	Artikel 9 VE lässt offen, welche Instanz allfällige Wettbewerbsverfälschungen beurteilt. Die Lücke mussgefüllt werden. Zweckmässig erscheint es, die Aufgabe den bestehenden Wettbewerbsbehörden zu übertragen. Diese sollen sich zur Erleichterung ihrer neuen Aufgabe auf Beurteilungen der öffentlichen Hände  stützen können, die sie selbstverständlich frei zu würdigen haben. Die Regel gibt umgekehrt den Kantonen und dem Bund, soweit sie betroffen sind, Gelegenheit, ihre Handlungsweise in bildungspolitischem Zusammenhang darzustellen. 

	3. Abschnitt: Voraussetzungen für die Förderung durch den Bund 

Art. 10 

1 Der Bund kann im Rahmen der Spezialgesetzgebung die Weiterbildung fördern, wenn: 

a. für sie ein öffentliches Interesse besteht; 

b. sie ohne Unterstützung der öffentlichen Hand nicht oder nicht ausreichend zustande kommen würde; 

c. die Ziele und Kriterien der staatlichen Unterstützung der Weiterbildung festgelegt sind; 

d. die Grundsätze dieses Gesetzes eingehalten sind; und 

e. die Wirksamkeit der Förderung regelmässig überprüft wird. 
	Art. 10 Fördermassnahmen
	Titel fehlt

	2 Der Bund leistet Finanzhilfen nachfrageorientiert. 


	2 … Finanzhilfen nachfrage- oder angebotsorientiert. Er kann beide Finanzierungen kombinieren.
	Eine Förderung, die sich ausschliesslich nachfrageorientierte Instrumente (Bsp. Bildungsgutscheine) stützte, wäre ein Rückschritt. 

Zu den wichtigsten Spezialgesetzen gehören das AVIG, das BBG, das IVG und das Ausländergesetz (Integration). In allen besteht keine Einschränkung auf die Nachfrageseite. Es wäre sachfremd und politisch falsch, durch das WeBiG bewährte Finanzierungsmöglichkeiten einzuschränken.

	4. Abschnitt: Entwicklung der Weiterbildung 

Art. 11 Beiträge für Projekte 

1 Das BBT kann Beiträge gewähren für Projekte zur Entwicklung der Weiterbildung, namentlich für Studien, Forschung, Information und Pilotversuche. Vor dem Entscheid über einen Beitrag lädt es die Weiterbildungskonferenz zur Stellungnahme ein. 
	Ergänzung:

1 ...Pilotversuche sowie für Entwicklungsprojekte, für Projekte zur Qualitätsbeurteilung und zur Anrechnung von Bildungsleistungen und für Sensibilisierungsmassnahmen. Vor dem …
	Entwicklungsprojekte sind wichtig und nötig für die Entwicklung der Weiterbildung. Hier geht es nicht um Forschung, sondern um die Entwicklung praxisorientierter Konzepte (wie z.B. Grundlagen für die Professionalisierung von Kursleiterausbildungen im Bereich Integration oder Grundkompetenzen).

Es braucht eine Grundlage für die Unterstützung von regelmässig wiederkehrenden Projekten wie z.B. dem Lernfestival.

	2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest. In erster Linie werden Projekte mit neuartigem und beispielhaftem Inhalt unterstützt. 
	
	

	3 Die Beiträge sind auf höchstens vier Jahre zu befristen. Sie können insgesamt um höchstens vier Jahre verlängert werden. 
	
	

	Art. 12 Beiträge an gesamtschweizerische Organisationen der Weiterbildung 

1 Das BBT kann Organisationen der Weiterbildung für Informations- und Koordinationsaufgaben, für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sowie für die Entwicklung der Weiterbildung Beiträge gewähren. Vor dem Entscheid über einen Beitrag lädt es die Weiterbildungskonferenz zur Stellungnahme ein. 
	
	

	2 Beiträge an Organisationen der Weiterbildung werden nur gewährt, wenn: 

a. die Organisation gesamtschweizerisch tätig ist; und 

b. die Aufgabe nicht bereits durch die öffentliche Hand unterstützt wird.
	Streichung:

Buchstabe b ersatzlos streichen.
	Begründung: Die Unterstützung kann z.B. durch Kantone für ihr Gebiet erfolgen. Dies darf eine Bundesunterstützung nicht ausschliessen. Zudem können in bestimmten Bereichen mehrere Organisationen in sinnvoller Absprache eine Aufgabe erfüllen; die gilt z.B. für die Bekämpfung des Illettrismus.



	3 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest. 
	
	

	4 Die Beiträge werden für höchstens vier Jahre gewährt. Verlängerungen sind möglich
	4 Die Beiträge werden aufgrund mehrjähriger Leistungsvereinbarungen gewährt. Verlängerungen sind möglich.

	Unterstützt werden Organisationen für ihre kontinuierliche Aufgabenerfüllung. Die Unterstützung soll jeweils für z.B. 4 Jahre geregelt werden, insgesamt aber zeitlich unbeschränkt erfolgen können.

	5. Abschnitt: Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener 
	
	

	Art. 13 Begriff 

Grundkompetenzen Erwachsener sind Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und umfassen grundlegende Kenntnisse in den Bereichen: 

a. Lesen und Schreiben; 

b. Alltagsmathematik; 

c. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien; 

d. Grundkenntnisse zu den wichtigsten Rechten und Pflichten. 
	
	

	Art. 14 Ziel 

Der Bund setzt sich gemeinsam mit den Kantonen dafür ein, möglichst vielen Erwachsenen mit fehlenden Grundkompetenzen den Erwerb sowie den Erhalt von Grundkompetenzen zu ermöglichen. 
	Änderung:

Der Bund setzt sich mit den Kantonen sowie der öffentlichen und privaten Arbeitgebern dafür ein, den Erwachsenen mit …
	Den Arbeitgebern kommt eine zentrale Rolle zu; dies wird im VE z.B. in Art. 5 Abs. 2 selber anerkannt.

Es geht nicht um möglichst viele Betroffene, sondern in Prinzip um alle.



	Art. 15 Zuständigkeit und Koordination 

1 Bund und Kantone fördern den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener im Rahmen ihrer Zuständigkeit. 
	
	

	2 Sie koordinieren die Förderung. 
	
	

	Art. 16 Beiträge an die Kantone 

1 Das BBT kann in Ergänzung zu Massnahmen nach der Spezialgesetzgebung Beiträge an die Kantone für den Erwerb und den Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener leisten. Es holt dazu vorgängig die Stellungnahme der Weiterbildungskonferenz ein. 
	
	

	2 Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Beiträge fest. 
	
	

	6. Abschnitt: Finanzierung 

Art. 17 

1 Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung im Rahmen der Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation die Schwerpunkte der Weiterbildungspolitik und beantragt die dazu bereitzustellenden Mittel. 
	
	

	
	2 (neu) Die Finanzierung der Weiterbildung aufgrund von Spezialgesetzen erfolgt separat im Rahmen der Anwendung der betreffenden Erlasse.
	Von den rund 600 Mio Franken, die der Bund jährlich zur Finanzierung der Weiterbildung aufwendet, wird nur ein Teil über die BFI-Botschaft gesichert. Ein wesentlicher Teil (AVIG, IVG, Ausländergesetz) ist auf andere Art zu finanzieren.

	2 Der Bund leistet im Rahmen der bewilligten Kredite Beiträge nach den Artikeln 11, 12 und 16. 
	
	

	7. Abschnitt: Statistik und Monitoring 

Art. 18 Statistik 

Das Bundesamt für Statistik erhebt im Bereich der Weiterbildung die nötigen Daten gemäss dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992.
	
	

	Art. 19 Monitoring 

Das BBT führt in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein Monitoring über die Beteiligung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen an der Weiterbildung und über den Weiterbildungsmarkt. 
	
	

	8. Abschnitt: Vollzug und Weiterbildungskonferenz 

Art. 20 Vollzug 

1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 
	
	

	2 Er kann Dritten Vollzugsaufgaben dieses Gesetzes mittels Leistungsauftrag übertragen. 
	
	

	3 Dritte können für die ihnen übertragene Aufgaben Gebühren erheben.
	
	

	Art. 21 Weiterbildungskonferenz 

1 Der Bundesrat setzt eine Weiterbildungskonferenz ein. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Kantone zusammen. 


	Änderung:

1 … Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes, und der Kantone und der gesamtschwei​zerischen Organisationen der Weiterbildung zusammen. 
	Die Konferenz kann ihre Aufgaben nicht erfüllen, wenn sie nur aus Bund und Kantonen besteht. Die Entwicklung des Weiterbildungmarktes wird vorwiegend von privaten Akteuren bestimmt und vorangetrieben. Die gesamtschweizerischen Organisationen und Verbände repräsentieren diese Akteure und können deren Perspektiven und Impulse in die Konferenz einbringen. 

Die Konferenz sollte in Analogie zu bestehenden Gremien mit ähnlicher Zielsetzung aufgebaut werden, wie beispielsweise die Eidg. Berufsbildungskommission EBBK , Hochschulrat etc



	2 Die Weiterbildungskonferenz hat insbesondere die folgenden Aufgaben: 

a. Sie beobachtet die Entwicklung der Weiterbildung und berichtet periodisch dem Bundesrat, ob die Ziele dieses Gesetzes erreicht und die Grundsätze eingehalten werden. 

b. Sie stellt die Koordination der von Bund und Kantonen geregelten und unterstützten Weiterbildung sicher. 

c. Sie stellt die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von Angeboten zum Erwerb und zum Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener sicher. 

d. Sie erarbeitet Vorschläge für Richtlinien nach Artikel 6 Absatz 3 und nimmt gegenüber dem BBT Stellung. 

e. Sie beurteilt die Beitragsgesuche nach den Artikeln 11, 12 und 16 und nimmt gegenüber dem BBT Stellung. 

f. Sie pflegt regelmässig den Dialog mit den interessierten Kreisen der Weiterbildung. 
	Änderung:

2 Die Konferenz hat folgende Aufgaben:

a. Sie berät die Bundesbehörden in allen Fragen der Weiterbildung und deren Abstimmung mit der allgemeinen Bildungspolitik;

b. Sie gestaltet eine Politik der Weiterbildung;

c. Sie entscheidet über die Finanzierung von Projekten nach Artikel 11 dieses Gesetzes und kann selber Projekte initiieren.


	Die Konferenz soll nicht ausschliesslich Beratungsorgan des BBT sein; dafür ist u.E. die Einsetzung durch den Bundesrat zu hoch angesetzt. Die Konferenz – gerade in der vorgeschlagenen erweiterten und damit erst repräsentativen Zusammensetzung – soll wichtige Aufgaben in eigener Zuständigkeit erfüllen können – und damit das verantworten, was ein Bundesamt allein nicht kann.



	3 Der Bundesrat regelt die Organisation der Weiterbildungskonferenz und ihre Zusammensetzung im Einzelnen. 
	
	

	4 Er bestimmt die Vertreterinnen und Vertreter des Bundes. 
	
	

	9. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts 

Die Änderung bisherigen Rechts ist im Anhang geregelt. 
	
	

	Art. 23 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 
	
	

	
	
	

	Anhang
	
	

	1. Kulturförderungsgesetz vom 11. Dezember 2009 

Art. 15 Förderung des Lesens und der Buchkultur 

Der Bund kann Massnahmen treffen, die der Förderung des Lesens und der Buchkultur dienen. 
	
	

	2. Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2004 

Art. 29 Abs. 3 erster Satz 

3 Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement stellt in  Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen für die eidgenössische Anerkennung der Bildungsgänge an höheren Fachschulen Mindestvorschriften auf. 
	
	

	
	
	Siehe Kommentar zu Art. 5 Abs. 2 VE.


4. Erwartungen zum weiteren Vorgehen

Im Rahmen der Überprüfung / Durchforstung der Spezialgesetzgebung des Bundes ist das Gewicht auf die 4 wichtigsten Gesetze legen: 

· Arbeitslosenversicherung, 

· Berufsbildung (berufsorientierte Weiterbildung, Höhere Berufsbildung),

· Invalidenversicherung, 

· Integration.

Dabei ist vor allem auf Koordination der Leistungen zu achten. Der SVEB erwartet, zur Überprüfung der Spezialgesetzgebung beigezogen zu werden und bei der Ausgestaltung der spezialgesetzlichen Massnahmen in den erwähnten vier Erlassen mitwirken zu können. 

Begründung: Die berufsorientierte Weiterbildung (Art. 30 – 32 BBG) überschneidet sich nach ihrem Zweck zum Teil mit dem Erwerb und Erhalt von Grundkompetenzen Erwachsener (Art. 13 – 16 VE WeBiG), zum Teil mit arbeitsmarktlichen Massnahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG), mit Präventions- bzw. Integrationsmassnahmen des Invalidenversicherungsgesetzes (IVG) und Massnahmen zur Förderung der Integration im Ausländergesetz (AuG). In ihrer Ausgestaltung divergieren die genannten Bildungsmassnahmen jedoch deutlich. Dies vor allem dadurch, dass jene nach ALV und IVG in der Regel „Schnellbleichen“ sind, die primär die rasche Eingliederung anpeilen und also kaum mittelfristig nutzbringende Qualifizierung der Lernenden versprechen. Sie führen in den meisten Fällen nicht zu Kompetenznachweisen, geschweige denn zu anerkannten Abschlüssen. Die RAV-Angebote bilden den Grossteil aller Weiterbildungsangebote des Bundes, sind aber unübersichtlich, werden bei Bedarf aus dem Boden gestampft, ohne seriöse Qualitätssicherung durchgeführt und möglichst bald wieder eingestellt. Aufgrund dieser Beurteilung wird hier die Auffassung vertreten, an die AVIG-, IVG- und AuG-Bildungsmassnahmen müssten die gleichen Anforderungen gestellt werden wie an jene im Rahmen der berufsorientierten Weiterbildung: Sie sollen wenn immer möglich von anerkannten Anbietenden durchgeführt, untereinander koordiniert und nach den Qualitätsanforderungen des VE WeBiG gestaltet werden. 

Mit der Übernahme des Illettrismus-Artikels in das WeBiG sind wir einverstanden. Die Bekämpfung des Illettrismus gehört aus unserer Sicht zur Förderung der Grundkompetenzen.

Wir sind bereit, in Kommissionen oder Arbeitsgruppen mitzuarbeiten, die die Vernehmlassungsergebnisse auswerten und verarbeiten. 

Wir danken für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Bemerkungen und Änderungsvorschlägen zuwenden. Zu weiteren Erörterungen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

SVEB

Rudolf H. Strahm





André Schläfli

Präsident
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